
 

 
SWRA 2023 

Merkblatt Einsatz für EWU / SWRA Steward*ess  
 
Pflichten des EWU / SWRA Stewards für Einsätze und Weiterbildungen 
 
Ein/eine EWU / SWRA Steward*ess verpflichtet sich für mindestens einen Einsatz an einem 
SWRA Turnier pro Jahr. Dies muss gewährleistet sein, bevor Einsätze bei anderen Verbänden 
absolviert werden können. 
 
Um den Aktivstatus als EWU / SWRA Turniersteward*ess zu halten, muss alle 2 Jahre eine 
Weiterbildung absolviert werden. Die Kosten für diese Weiterbildung sind vom/von der 
Steward*ess zu tragen. Wird keine Pflichtweiterbildung absolviert, entfällt die Zulassung als 
EWU / SWRA Steward*ess und es dürfen keine Einsätze mehr als EWU / SWRA Steward*ess 
geleistet werden.  
 
Das Thema der Weiterbildung umfasst alle möglichen Themen rund um den Turniersport, Ethik, 
Tierschutz, Sozialkompetenz, etc. Reitkurse aller Art gelten nicht als Weiterbildung. 
Der Weiterbildungsnachweis in Form einer Kursbestätigung ist der SWRA vorzulegen. 
 
 
Koordination der Einsätze und Ausstellen der Verträge 
 
Die Einsätze der EWU / SWRA Steward*essen werden von der SWRA koordiniert.  
Kann ein Turnier nicht durch einen/eine Schweizer EWU / SWRA Steward*ess besetzt werden, 
kann die SWRA in Absprache mit dem Turnierveranstalter einen/eine ausländische*n EWU 
Steward*ess rekrutieren.  
Anfragen von anderen Verbänden für den Einsatz eines/einer EWU / SWRA Stewards*ess 
erfolgen direkt an die SWRA.  
 
Die Verträge werden von der SWRA an den/die entsprechende EWU / SWRA Steward*ess 
gesendet und von der SWRA verwaltet. Die SWRA informiert den Turnierveranstalter zeitnah 
über den Einsatz und lässt ihm das Vorabsprache Dokument zukommen. 
 
 
Honorar und Einsatzzeit 
 
Das Honorar des/der EWU / SWRA Steward*ess setzt sich aus dem Einsatzhonorar in Höhe von 
CHF 250.00/Tag mit einer Einsatzzeit von 9 Stunden inkl. Pausen plus den individuellen 
Reisespesen zusammen. Dieses Honorar wird dem / der EWU / SWRA Turniersteward*ess nach 
der Prüfung des Veranstaltungsdossiers von der SWRA per Banküberweisung vergütet. 
Überstunden werden folgendermassen vergütet:  
CHF 25.00/h zu Lasten der SWRA bis zur 12. Stunde 
CHF 25.00/h zu Lasten des Turnierveranstalters ab der 12. Stunde 
Die genaue Einsatzzeit muss vom/von der EWU / SWRA Steward*ess im Veranstaltungsdossier 
protokolliert werden. 
Die Kosten für die Übernachtung trägt die SWRA. 
 
 
 

 


